
 

Dringlicher Antrag  

der Fraktion DIE LINKE  

betreffend Personenkreis der Berechtigten für das Landesticket erweitern 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Die Hessische Landesregierung wird aufgefordert, den Personenkreis der Berechtigten für das 
Landesticket ab 2018 um die Beschäftigten bei den Studentenwerken in Hessen sowie die Be-
schäftigten bei den weiteren Landesanstalten des öffentlichen Rechts zu erweitern.  
 
Dem Studentenwerk und den weiteren Landesanstalten des öffentlichen Rechts sind die dadurch 
entstehenden Kosten (Ticket und Steuer) zu erstatten. 
 
Darüber hinaus ist zu prüfen, wie auch den weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis mit 
dem Land Hessen stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die beim Universitäts-
Klinikum Gießen und Marburg (UKGM) arbeiten, ebenfalls das Landesticket zur Verfügung ge-
stellt werden kann. 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 12. Dezember 2017 

Der Parlamentarische Geschäftsführer: 
Schaus 
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